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Wohin entwickelt sich der deutsche Strafvollzug?
Plädoyer für eine breite öffentliche Diskussion
und die Einführung eines Bundesstrafvollzugsberichtes

Die Sicherheit des Strafvollzuges ist in den letzten Monaten in den Mittelpunkt des öffentlichen Interesses gerückt - nicht nur in Nordrhein-Westfalen. Das kriminalpolitische Klima in der Bevölkerung hat sich in den vergangenen 25 Jahren seit Einführung des Strafvollzugsgesetzes deutlich in Richtung auf mehr Skepsis gegenüber den Möglichkeiten der Wiedereingliederung von Straftätern geändert. 

In dieser Situation plädieren die seelsorgerlich-diakonischen Gefährdetenhilfevereine für eine breite öffentliche Diskussion über die Zukunft des Strafvollzuges und für die Einführung eines Bundesstrafvollzugsberichtes. Dabei sollten folgende Entwicklungen Berücksichtigung finden:

Der Ist-Zustand: Überbelegung 

In Nordrhein-Westfalen stehen derzeit mit seinen 37 Justizvollzugsanstalten und deren 12 angeschlossenen Zweiganstalten und 23 Außenstellen 18.248 Haftplätze zur Verfügung:

	Haftplätze im geschlossenen Vollzug
	14.160

	Haftplätze im offenen Vollzug
	4.088

	darunter: Haftplätze im Frauenvollzug
	902

	Haftplätze gesamt
	18.248

	Haftplätze im Umbau
	ca. 500-600


Z.Zt. sind dort etwa 18.400 Menschen inhaftiert. Unter Berücksichtigung der Haftplätze im Umbau ergibt sich dadurch eine Auslastung von ca. 105 %. 

Ein Vergleich der Dezemberzahlen zu den Belegungen der Justizvollzugsanstalten aller Bundesländer ergab für die 6 Jahre bis zum Dezember 2000 einen Anstieg um mehr als ein Drittel. Dabei fiel der Zuwachs in den Bundesländern sehr unterschiedlich aus. (Sachsen-Anhalt +144%, Sachsen +118%, Brandenburg +96%, Mecklenburg-Vorpommern +82%, Hessen +63%, Berlin +45%, Niedersachsen +36%, Schleswig-Holstein +38%, Bayern +21%, Hamburg +15%, Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen jeweils +14%). Der Dezember 2001 weist einen leichten Rückgang auf.

Auf der Suche nach Ursachenzusammenhängen der gestiegenen Belegungszahlen stellt Heinz Cornel fest: Gestiegen ist am deutlichsten die Zahl der Jugendstrafgefangenen in den Anstalten der neuen Bundesländer. Der Anteil der Ersatzfreiheitsstrafen an der Gesamtbelegung des Strafvollzuges ist eher rückläufig (in den letzten beiden Jahren von 7% auf etwa 6%).  Reduziert haben sich die Belegungszahlen in der Untersuchungshaft (von 21.784 im Dezember 1993 auf 17.523 im Dezember 2000 mit fallender Tendenz auch im Folgejahr).  "Insgesamt lässt sich eine leichte Entspannung der Überbelegung feststellen, deren kriminalpolitischen Hintergründe noch kaum bekannt sind".

Die Überbelegung ist dabei vor allem ein Problem des geschlossenen Strafvollzuges. So heißt es auf der Homepage des baden-württembergischen Justizministeriums: "Trotz der Überbelegung des geschlossenen Vollzuges ist es bislang nicht gelungen, die Auslastung des offenen Vollzuges zu erhöhen. Ursächlich ist hierfür zum einen, dass eine große Anzahl von Inhaftierten erhebliche Suchtprobleme (Alkohol, Betäubungsmittel) hat oder aufgrund eines hohen Gewaltpotentials sich nicht für eine Unterbringung bei den geringen Sicherheitsstandards des offenen Vollzuges eignet. Ein weiterer Grund ist der Ausländeranteil von insgesamt rund 35 Prozent aller Gefangenen, da Ausländer zur Sicherung ausländerrechtlicher Maßnahmen (Ausweisung, Abschiebung) nur eingeschränkt zum offenen Vollzug und Lockerungen zugelassen werden dürfen."

Zu den Folgen der Überbelegung äußerte Klaus Lange-Lehngut, Leiter der mit 1.700 Gefangenen größten deutschen Strafanstalt in Berlin-Tegel: "Je mehr wir die Gefangenen zusammenpferchen müssen, desto leichter bilden sich subkriminelle Milieus."

Die Gefangenen: andere Probleme als früher

Die Probleme, die Lebenslagen der Gefangenen kennzeichnen, haben sich geändert:

Der Ausländeranteil ist deutlich angestiegen, in Nordrhein-Westfalen auf jahresdurchschnittlich 31%; Menschen aus ca. 114 Nationen befinden sich in den dortigen Strafanstalten. Als Hintergrund für den wachsenden Ausländeranteil weist Bayern die Globalisierung und die Grenzöffnung zu den östlichen Nachbarländern aus: "Wesentliche Gründe für diese Entwicklung sind der starke Anstieg der Zahl ausländischer Untersuchungs- und Strafgefangener seit der Öffnung der Grenzen zu den östlichen Nachbarstaaten, die zunehmende Globalisierung der schweren Kriminalität, insbesondere der Banden- und Drogenkriminalität sowie die Zunahme der Zahl der Abschiebungsgefangenen. Derzeit sind ca. 50,5 % der in Bayern inhaftierten Untersuchungsgefangenen ausländische Staatsbürger; auf den Gesamtbestand der Gefangenen bezogen beträgt der Ausländeranteil gegenwärtig ca. 34 %.  Am 31. März 2001 waren in Bayern 3.994 nichtdeutsche Gefangene aus 110 verschiedenen Staaten inhaftiert."

Der Anteil drogenabhängiger Gefangener hat sich mit ca. 35 Prozent auf hohem Niveau eingependelt. Hinzu kommen deutsche Gefangene mit Geburtsorten in der ehemaligen Sowjetunion ("Aussiedler"), die im Strafvollzug trotz aller Integrationsbemühungen oft nicht erreicht werden.

Zudem stiegen die durchschnittliche Länge der Haftzeiten und damit die Schwere der zugrunde liegenden Straftaten deutlich an: So waren in Nordrhein-Westfalen 1986 ca. 36% der männlichen Gefangenen wegen Sexualstraftaten, Tötungsdelikten, Raub, Erpressung oder Drogenhandel ver​urteilt worden; im Jahr 2001 waren es bereits 45%.

In Nordrhein-Westfalen kommen ca. 10.500 der ca. 16.000 erwachsenen Gefangenen und ca. 1.800 der etwa 2.100 jungen Gefangenen ohne Berufsabschluss in den Vollzug.

Entweichungen und Lockerungsversagen

Nach bundeseinheitlichen Vorschriften bezeichnet Entweichung eine Selbstbefreiung des Gefangenen oder die Befreiung durch Dritte. Lockerungsversagen meint das Nicht-Rückkehren aus Vollzugslockerungen, insbesondere aus dem Urlaub. Für NRW stellt sich bei der Flucht aus dem geschlossenen Strafvollzug folgendes Bild dar:

	Entweichungen im Jahr 1999
	10

	Entweichungen im Jahr 2001
	5

	Entweichungen im Jahr 2002 (bis 23.07.02)
	1


Rückläufig stellt sich ebenfalls die Zahl der Entweichungen aus dem offen Strafvollzug dar:

	Entweichungen im Jahr 1999
	785 (4,7%)

	Entweichungen im Jahr 2000
	740 (4,4%)

	Entweichungen im Jahr 2001
	617 (4,1%)


Auch die Zahl der Lockerungsversager stellt sich leicht rückläufig dar
:

	Nicht-Rückkehrer im Jahr 1999
	519 (0,5%)

	Nicht-Rückkehrer im Jahr 2000
	416 (0,45)

	Nicht-Rückkehrer im Jahr 2001
	375 (0,3%)


Durch manche Medien werden spektakuläre Fälle von Entweichungen oder Lockerungsversagen in den Vordergrund gestellt. Während die aufmerksame Begleitung des Strafvollzuges einerseits zu recht geschieht, dürfen andererseits die Handlungsräume etwa für Entlassungsvorbereitungen und Angehörigenkontakte nicht unnötig eingeschränkt werden.
Investitionen in Bauprogramme und Sicherheitstechnik

Die Haftkapazitäten in Nordrhein-Westfalen werden erweitert: Mit einem Kostenaufwand von 86,9 Mio. € wurde 1994/1995 die JVA Aachen-Neu errichtet. Der Bau der JVA Gelsenkirchen im Jahr 1998 kostete 95,9 Mio. €. Zudem hat der Düsseldorfer Landtag 1999 ein "Sonderprogramm zum Abbau der Überbelegung" aufgestellt. Mit einem Finanzvolumen von 38,6 Mio. € sollen bis 2005/2006 etwa 600 zusätzliche Haftplätze geschaffen werden. Bei laufendem Betrieb werden bzw. wurden an den Gefängnissen in Moers, Geldern, Rheinbach, Remscheid und Schwerte Erweiterungsbauten vorgenommen.

Bayern verankerte im Justizhaushalt für das Jahr 2001 ca. 40 Mio. € für Baumaßnahmen, davon 18 Mio. € aus Privatisierungserlösen.
 Niedersachsen will bis zum Jahr 2004 in der JVA Sehnde für 103,5 Mio. € insgesamt 526 neue Haftplätze und mit Kosten von 61,6 Mio. € in der JVA Rosdorf 318 neue Haftplätze schaffen.

Das Bundesverfassungsgericht hat mit zwei Entscheidungen zum Jahresanfang
 verfassungsrechtliche Bedenken gegen die Doppelbelegung von Einzelhafträumen geltend gemacht und damit zusätzlichen Druck auf den Bedarf an Haftplätzen ausgeübt.

Nach Ansicht des Greifswalder Kriminologen Prof. Dr. Frieder Dünkel sind Neubauprogramme "der schlechteste und teuerste Weg", um das Problem der Überbelegung zu lösen.
 Als effektivster Weg zur Reduzierung der Gefangenenzahlen darf die Tat- bzw. Rückfallvermeidung gelten. Dies weist auf die hohe Bedeutung kriminalpräventiver Programme.  Hier sind alle gesellschaftlichen Institutionen gefordert, denn Bemühungen um die Rückfallvermeidung dürfen nicht mit der Haftentlassung enden.

Investiert wird auch in den Einsatz neuer Sicherheitstechnik: Betongitter werden durch Manganhartstahlgitter ersetzt, in der Erprobung befindet sich ein Mobilfunküberwachungssystem, elektronische Sicherheitszäune und modernste Sicherheitszentralen werden errichtet, und eine Videosensorik zur Überwachung der Fassadenbereiche befindet sich in Erprobung. Gegen die im Zusammenhang mit letzterer vorgesehene engmaschige Vergitterung der Zellenfenster ("Fliegengitter") sind erhebliche Proteste laut geworden. Der Einsatz modernster Sicherheitstechnik wird auch damit begründet, dass angesichts der gespannten Haushaltslage kein zusätzliches Personal eingesetzt werden kann.

Abschied vom Behandlungsvollzug?

Der nordrhein-westfälische Justizminister Jochen Dieckmann unterstrich bei einem Pressegespräch am 23.07.2002 den Gedanken des Behandlungsvollzuges
: "Das vorrangige Ziel des Strafvollzuges ist die Wiedereingliederung des Täters in die Gesellschaft. Dies lässt sich nur erreichen, wenn der Strafvollzug den Gefangenen ein Erprobungsfeld für soziales Verhalten anbietet und sie damit zur Selbständigkeit, Eigenverantwortlichkeit und Aktivität befähigt. Der offene Vollzug ist dafür besonders geeignet. Er verwirklicht den rechtsstaatlichen Grundsatz: So viel Entzug der Freiheit wie nötig, so viel normale Lebensumstände wie möglich. Die schwierige Aufgabe besteht darin, dem Sicherheitsbedürfnis der Allgemeinheit gerecht zu werden und gleichzeitig das Vollzugsziel zu erfüllen."

Es werden aber auch andere Schwerpunkte vertreten, etwa vom "Bund der Strafvollzugsbediensteten Deutschlands (BSBD)". Dieser berichtet zu seiner bei einem Gespräch im Bundesjustizministerium am 13. März 2002 vertretenen Position
: 

"Sowohl gesellschaftliche wie strafrechtliche Entwicklungen der letzten Jahre seien auch an der Gefangenenpopulation nicht spurlos vorüber gegangen. Diese sei deshalb mit der von vor 25 Jahren [Anm. d.Red.: Damals wurde das Strafvollzugsgesetz verabschiedet.] kaum noch vergleichbar. Die Zahl gefährlicher, gewaltbereiter und behandlungsresistenter Strafgefangener sei seither stetig angestiegen. Nur noch eine vergleichsweise geringe Zahl Strafgefangener sei heute qualifizierten Behandlungsangeboten - sofern überhaupt vorhanden - zugänglich. Damit habe sich die Vollzugswirklichkeit gegenüber dem Zeitpunkt des Inkrafttretens des Gesetzes grundlegend geändert. Der BSBD halte es angesichts permanenter Überbelegung und sinkender, allenfalls stagnierender Personalausstattung im Strafvollzug für unumgänglich, dass die immer knapper werdenden Ressourcen haupt​sächlich auf die behandlungsfähigen und -willigen Gefangenen konzentriert werden. Bei allen übrigen solle eine sichere Unterbringung unter humanen Haftbedingungen im Vordergrund stehen (Binnendifferenzierung). (...)  Hierzu bedürfe es aber einer grundlegenden Novellierung wesentlicher strafvollzugsrechtlicher Bestimmungen. Hier seien insbesondere die Grundsätze des Vollzuges, Bestimmungen über Vollzugslockerungen und den offenen Vollzug, die Unterbringung, den Kontakt zur Außenwelt und die Sicherheit und Ordnung zu nennen."

Herausforderungen an die Gesellschaft

In der öffentlichen Diskussion soll erkennbar werden, dass es sich heute bei den Gefangenen im Durchschnitt um Menschen mit schwereren Straftaten und mehr sozialen Problemen handelt, dass dies aber bei einem verantwortungsvollen Umgang mit Vollzugslockerungen kein erhöhtes Sicherheitsrisiko für das Umfeld der Anstalten bedeutet.

In der Begegnung mit den als besonders problematisch beschriebenen Gefangenengruppen - Drogenabhängige, Ausländer, Aussiedler, Wiederholungstäter - müssen neue Wege gesucht werden - auch unter Beteiligung gesellschaftlicher Gruppen wie der Gefährdetenhilfevereine und ehrenamtlicher Mitarbeiter. Gerade für diese Menschen darf der Strafvollzug nicht zum "Verwahrvollzug" werden. Ehrenamtliche Mitarbeiter können hier vielseitige Sprach- und Kulturkenntnisse einbringen. Von Aussiedlern mitgestaltete Gesprächsgruppen sprechen insbesondere Aussiedler an.

Der Übergang aus der Haft in die Freiheit ist  verstärkt in den Blick zu nehmen: Wie können die Chancen der sozialen Integration (besonders der als problematisch beschriebenen Gefangenen: Drogenabhängige, Aussiedler) verbessert werden? Die Integration ist auch deshalb in den Vordergrund zu rücken, weil es der Gesellschaft um Rückfallvermeidung und nicht nur um sichere Unterbringung während der Haft gehen muss. Dabei sollte offen gesagt werden, dass der Strafvollzug und die professionellen Verbände und Institutionen das Problem nicht alleine lösen können. Bei der Integration Haftentlassener in die Gesellschaft ist die Mitwirkung der Gesellschaft unerlässlich.

"Bundesstrafvollzugsbericht" - ein Vorschlag zur Förderung einer breiten 
gesellschaftlichen Diskussion über die Zukunft des Strafvollzuges

Viele Probleme des Strafvollzuges sind in den Bundesländern vergleichbar oder ähnlich, teilweise geprägt von Unterschieden des "Nord-Süd-" oder "Ost-West-Gefälles". Die Landesregierungen stellen sich aufgrund ihrer Zuständigkeit für den Strafvollzug mit unterschiedlichen politischen Mehrheiten diesen Herausforderungen.

Angesichts des wachsenden öffentlichen Interesses an Fragen der inneren Sicherheit und des abnehmenden Verständnisses für einen auf Resozialisierung ausgerichteten Vollzug würde ein "Bundesstrafvollzugsbericht" Möglichkeiten bieten, für Themen des Strafvollzuges eine breitere gesellschaftliche Diskussion zu eröffnen (Zielsetzung).

Ein solcher Bericht könnte sich in wechselnden Schwerpunktthemen mit den in vielen Ländern aktuellen Fragen befassen: Organisation der Arbeitsverwaltung, Entwicklung von Alternativen zum Strafvollzug, Entwicklung baulicher Konzepte, Haftentlassungsvorbereitung, ehrenamtliches Engagement, Überbelegung, Ausländeranteil, Entwicklung des offenen Strafvollzuges ...

In die Erstellung und Diskussion des Berichtes könnten zugleich gesellschaftliche Institutionen wie Wohlfahrtsverbände, Wissenschaft, Opferhilfen und Kirchen eingebunden werden. Aus christlicher Sicht wird dabei die Frage nach dem Menschenbild einzubringen sein: Der Mensch bleibt als Mensch von Gott geliebt und veränderungsfähig - unabhängig von seinen Leistungen oder seinem Versagen.
 Wir dürfen niemanden aufgeben.

Dabei darf ein solcher Bericht die Perspektive der Straffälligenhilfe nicht vernachlässigen und muss auch die Frage nach der Integration Haftentlassener stellen.

Ziel muss es sein, in der Gesellschaft eine Diskussion über das Miteinander von "Sicherung" und "Besserung" zu fördern. Ohne eine offene Diskussion über Strafvollzug und Straffälligenhilfe drohen die Stimmen derjenigen die Oberhand zu gewinnen, die für einfache, ausschließlich an der Außensicherung von Gefängnissen orientierte Maßnahmen plädieren.

Ein solcher Bericht würde auch Impulse für die Weiterentwicklung des ehrenamtlichen Engagements im Strafvollzug vermitteln. Diese ehrenamtliche Tätigkeit von Bürgern stellt eine wichtige Brücke zwischen Justizvollzug und Gesellschaft dar.

Hückeswagen, im August 2002
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